Fahrradboxen, Fahrradgaragen, BikeBoxen



By Andrzej Felczak - Posted on 12 September 2009, www.argus.or.at 
Fahrradboxen sind der ideale Schutz gegen Wetter und Vandalismus und jede größere oder abgelegenere Radabstellanlage sollte mit einigen versperrbaren Fahrradboxen ergänzt werden. 
Sehr viele Menschen, insbesondere solche, die viel fahren, besitzen heute gute und teure Fahrräder. Im Freizeitverkehr ist das Fahrrad fast immer nur bei gutem Wetter im Einsatz, und der Besitzer hat das Fahrrad meistens im Blickfeld. Es sind sehr viele Radfahrer unterwegs, und da haben Diebe oder Vandalen keine "Arbeitsruhe". Die Fahrradbesitzer wollen aber ihre Räder nicht nur zum Wochenendausflug, sondern natürlich auch für Alltagsfahrten zur U-/S-Bahn, in die Arbeit, zur Schule/Uni u.s.w. verwenden. 
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Beim Benützen dieser Räder ergibt sich aber oft das Problem, dass sie dann leider beschädigt werden, verschwinden oder Teile gestohlen werden. Manche Radfahrer haben ein gutes Fahrrad für Wochenendausflüge und ein altes für die Fahrt zur ÖV-Haltestelle. Das aber ist eine Lösung, die nur für eine Minderheit von passionierten Radfahrern in Frage kommt. Und wie sollten die Abstellanlagen in den Wohnhäusern Platz für ZWEI Räder pro Bewohner bieten, wenn es sogar bei nur EINEM Fahrrad pro Bewohner unlösbare Platzprobleme gibt!
 

Fahrradboxen Firma WSM/TopTech

Die Fahrradboxen der Firma WSM sind 0,8 x 1,25 x 2,0 m [image: image8.jpg]


groß, für den Außengebrauch konzipiert und bieten Platz für jeweils ein Fahrrad. Sie können einzeln oder in Reihen aufgestellt werden.
In Österreich kann die Fahrradbox bei der Firma Toptech bestellt werden. [Grundelement: 820€M Anbausatz 590-670€]. Dieses Modell wird, bei Aufstellung auf nicht öffentlichem Grund, von der Stadt Wien mit bis zu 350,- € gefördert.
Hergestellt wird die Fahrradbox von der deutschen Firma WSM. 
http://www.wien.gv.at/verkehr/radfahren/mobil/abstellanlagen.html
Abstellanlagen für Fahrräder

Abstellanlagen für Fahrräder sind so anzuordnen, dass eine sichere und geschützte Aufbewahrung von Fahrrädern gewährleistet ist. Nach Möglichkeit sollten diese aus Witterungsgründen überdacht und gegen Diebstahl versperrbar ausgeführt sein (zum Beispiel Fahrradboxen). Abstellräume in Gebäuden sind ebenerdig nahe dem Haupteingang anzuordnen. Wenn es Stiegen gibt, helfen Schieberillen.
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Richtwerte für den Bedarf von Abstellanlagen

Schulen

0,3 bis 0,7 Fahrradabstellplätze je Ausbildungsplatz

Wohnhausanlagen

Ein Fahrradabstellplatz je 30 Quadratmeter Wohnfläche

Bürogebäude in zentraler Lage

0,3 Fahrradabstellplätze je Arbeitsplatz

Verbrauchermärkte

Ein Fahrradabstellplatz je 25 bis 80 Quadratmeter Verkaufsfläche

Sportstätten und Bäder

0,5 Fahrradabstellplätze je Kleiderablage

Abstellformen im Straßenraum

Fahrradbügel (für zwei Fahrräder)

Die Anordnung der Fahrradbügel darf andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer - insbesondere Fußgängerinnen und Fußgänger, Fahrgäste im Haltestellenbereich und den Kfz-Verkehr - nicht behindern. Die Auflassung eines Pkw-Stellplatzes ermöglicht das Aufstellen von fünf Bügeln für zehn Fahrräder.



 HYPERLINK "http://www.wien.gv.at/verkehr/radfahren/images/fahrradabstellanlagen-3-gr.jpg" 
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Überdachte Radständer

Zwei Beispiele für den Einsatz überdachter Radständer in Wien:




 HYPERLINK "http://www.wien.gv.at/verkehr/radfahren/images/fahrradabstellanlagen-5-gr.jpg" 
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Abstellformen außerhalb des Straßenraumes

· Vollautomatisches Fahrradparksystem (Aufzugssystem)

· Fahrradkleingarage
· Abstellanlagen an Quell- und Zielpunkten

Bike & Ride-Anlagen

Bike & Ride-Anlagen dienen als wichtiger Schnittpunkt zwischen dem Schienenverkehr und dem Individualverkehr. Sowohl in Wien als auch im Umland gewinnt dieser kombinierte Verkehr an Bedeutung.

Daher werden bei bestehenden Abstellanlagen dem Bedarf, der Lage im Stadtgebiet, dem vorhandenen Platzangebot sowie den Zufahrtsmöglichkeiten entsprechend schrittweise Erweiterungen durchgeführt beziehungsweise neue Abstellanlagen eingerichtet.




Errichtung von Fahrradständern auf nicht öffentlichem Grund - Förderungsantrag

Voraussetzungen
Das sichere und komfortable Abstellen von Fahrrädern trägt wesentlich zur Nutzung des Fahrrades als innerstätisches Verkehrsmittel bei. Daher sollen an den Zielen und Quellen der Fahrt sichere Abstellplätze für Fahrräder geschaffen werden. Das Förderprogramm soll Anreize zur Umsetzung bieten.

Juristische oder natürliche Personen können die Förderung beantragen.

Die Abstellanlage muss sich auf einer privaten Fläche in Wien befinden, den BewohnerInnen zugänglich sein und mindestens fünf Jahre erhalten bleiben. Befinden sich die Abstellplätze in Betriebsstätten mit Besucherverkehr muss die Anlage zu den Betriebszeiten öffentlich zugänglich sein und ebenfalls fünf Jahre erhalten werden.

Um Fördergelder zu erhalten, müssen die fertig gebauten Anlagen den Kategorien A,B oder C oder gleichartigen Modellen entsprechen und sind definitiv mit dem Untergrund zu verbinden (eingraben, einbohren, gedübelt und geschraubt). Überdachte Anlagen müssen auf mindestens drei Seiten (Dach und zwei Seitenflächen) einen Regenschutz gemäß den Bestimmungen der "RVS-Radverkehr 03.0213" aufweisen. Die Dachkonstruktion ist zugleich mit der Abstellanlage zu errichten und auf der Rechnung auszuweisen.

Unterlagen
· Die Kosten der Errichtung der Anlage müssen mittels Rechnung belegt sein und diese oder eine Kopie davon muss dem Antrag beigelegt werden.

· Ein Fotonachweis der errichteten Anlage ist dem Antrag unbedingt beizulegen.

· Es muss das Einverständnis vorliegen, die Anlage (überdacht oder nicht überdacht) in ordentlichem und gebrauchsfähigem Zustand auf fünf Jahre zu erhalten und während dieser Zeit nach Aufforderung durch die zuständige Magistratsabteilung die Zugänglichkeit für etwaige Kontrollen zu gewährleisten.

Zuständigkeit
Straßenverwaltung und Straßenbau (MA 28)
17., Lienfeldergasse 96
Fahrplanauskunft
E-Mail: post@ma28.wien.gv.at
Ing. Günter Vachutta
Telefon: +43 1 4000-49983
Fax: +43 1 4000-99-49983

Kosten / Zahlung
Der Antrag ist gebührenfrei.

Ausmaß der Förderung:
Gefördert wird pro errichtetem Fahrradabstellplatz der den genannten Voraussetzungen entspricht in den Ausführungskategorien A, B oder C. Die Auszahlung erfolgt als einmaliger Pauschalbetrag.

Kategorie A (Fahrradbox)
350 Euro pro Abstellplatz, maximal jedoch 50 Prozent der Nettoerrichtungskosten.

Kategorie B (Fahrradsteher)
70 Euro ohne Dach und 140 Euro mit Dach pro Abstellplatz. Die Auszahlung der Fördermittel dürfen die Nettoerrichtungskosten nicht übersteigen.

Kategorie C (Sonstige Abstellanlage)
20 Euro ohne Dach und 40 Euro mit Dach pro Abstellplatz. Die Auszahlung der Fördermittel dürfen die Nettoerrichtungskosten nicht übersteigen.

Der schriftliche Förderantrag ist nach der Fertigstellung aller Arbeiten für die Errichtung einer Fahrradständeranlage bei der Abteilung für Straßenverwaltung und Straßenbau (MA 28) samt den erforderlichen Beilagen (Rechnung und Fotos) einzureichen.

Beachten
Ausführungskategorien
Kategorie A (Fahrradbox): Stabiles rechteckiges Gehäuse mit Dach und Seitenwänden aus Stahlblech oder ähnlichem Material, korrosionsgeschützt mit sperrbarer Türe sowie einer Führungsschiene und Halterung zur diebstahlsicheren und wettergeschützten Aufbewahrung eines Fahrrades; Abmessungen zirka 80 Zentimeter Breite, 1,25 Meter Höhe, 2,05 Meter Länge. Muster: 123 KB PDF
Kategorie B (Fahrradsteher): Stabiler korrosionsgeschützter Stahlrohrbügel (oder ähnliches Material); Abmessung zirka 85 Zentimeter Höhe, 1 Meter Länge; Rohrdurchmesser zirka 6 Zentimeter, gemäß Typ: Modell Stadt Wien. Muster: 897 KB PDF
Kategorie C (Sonstige Abstellanlage): Stabile korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion (oder ähnliches Material), die ein gesichertes und beschädigungsfreies Abstellen eines Fahrrades ermöglicht. Muster: 603 KB PDF
Einreichung, Entscheidung und Auszahlung der Förderung
Es kann erst nach der Errichtung der Anlage die Förderung beantragt werden. Im Zuge einer Ortsbesichtigung wird auf Basis der in der vorliegenden Richtlinie genannten Kriterien von der MA 28 entschieden, ob die Anlage im Rahmen der zur Verfügung stehenden Budgetmittel gefördert werden kann. Die Auszahlung erfolgt, wenn sämtliche Unterlagen beigebracht worden sind. Der Antrag muss unter Bekanntgabe der Bankverbindung der AntragstellerInnen an die MA 28, 17., Lienfeldergasse 96 gerichtet werden.

Widerruf der Föderung
Die Zuerkennung der Fördermittel wird widerrufen, wenn die Radabstellanlage

· innerhalb der Fünfjahresfrist entfernt wird,

· eine zweckfremde Nutzung erfolgt oder

· nicht in ordentlichen und gebrauchsfähigen Zustand ist.

Die AntragstellerInnen sind verpflichtet, das Hervorkommen oder Auftreten von Widerrufsgründen der MA 28 unverzüglich schriftlich bekannt zu geben. Im Fall des Widerrufs ist ein ausbezahlter Zuschuss binnen 14 Tagen zurückzuzahlen.

Keine Föderung
· Nicht gefördert wird die Herstellung eines tragfähigen Untergrundes (Fundament) oder die Adaptierung eines Raumes für die Schaffung einer überdachten Anlage. Abstellanlagen die in Räumen (Kellerabteil, Garage) errichtet werden, gelten für die Auszahlung der Förderung nicht als überdacht.

· Wenn die Räumlichkeit nicht unter zumutbaren Bedingungen mit dem Fahrrad zu erreichen ist (nicht zumutbar wäre z. B. wenn das Fahrrad ein Stockwerk getragen werden muss).

· Die Errichtung von verpflichtenden Abstellräumen gemäß § 90 Abs. 5 der Bauordnung für Wien.

· Alle Arten von Hängevorrichtungen und Wandhalterungen für Fahrräder.

· Alle Arten von Anlagen die kein standsicheres Abstellen des Fahrrades ermöglichen (Beschädigung durch Umfallen, verbiegen der Felgen).

· Erhaltungsarbeiten an bestehenden Fahrradabstellanlagen.

Die Entscheidung auf Zuerkennung der Förderung erfolgt nach den genannten Kriterien sowie nach Maßgabe der verfügbaren Budgetmittel. Auf die Gewährung von Fördermitteln besteht kein Rechtsanspruch.

Formular
Antrag für die Förderung von Fahrradständern auf nicht öffentlichem Grund in Wien:

· 13 KB PDF
· 30 KB RTF
Errichtung einer Fahrradabstellanlage - Antrag

Voraussetzungen
Auf öffentlichen Plätzen und Straßen errichtete Anlagen zum sicheren Abstellen von Fahrrädern.

Unterlagen
Formloser Antrag, der folgende Angaben enthält

· Adresse, an der die Fahrradabstellanlage errichtet werden soll

· Name und Telefon der Kontaktperson

· Eventuell Kostenträger

Alle weiteren Schritte werden von unseren Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern erledigt.

Zuständigkeit
Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten (MA 46)
Gebrauchserlaubnisse
12., Niederhofstraße 21
Kundencenter 1. Stock, Eingang: 12., Ignazgasse 4
Fahrplanauskunft
Telefon: +43 1 811 14-92127
Fax: +43 1 811 14-99-92110
E-Mail: post.g@m46.magwien.gv.at
Anträge können im Kundencenter, Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr eingereicht werden.
Die MitarbeiterInnen stehen für persönliche Beratungen und Auskünfte jeweils Dienstag und Donnerstag von 8 bis 12 Uhr zur Verfügung.

Kosten / Zahlung
Die Kosten für die Fahrradabstellanlage und die Aufstellung müssen von den AntragstellerInnen bzw. von diesen bekannt gegebenen KostenträgerInnen übernommen werden.

Keine Fristen

Beachten
Förderung der Errichtung von Fahrradständern auf nicht öffentlichem Grund
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